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1 Sachverhalt – EuGH, Urt. v. 24.01.2019 – Rs. C-165/17 – Morgan Stanley 

Die Hauptniederlassung von Morgan Stanley mit Sitz in Großbritannien tätigt steuerpflichtige und steuerfreie Ausgangs-

umsätze. Die Betriebsstätte, die Morgan Stanley in Frankreich unterhält, hat für ihre Finanzumsätze an Kunden vor Ort 

zur Umsatzsteuerpflicht optiert. Entgeltliche Leistungen an die Hauptniederlassung hat die Betriebsstätte nicht der Um-

satzsteuer unterworfen, da es sich um Innenleistungen handelt. Die Betriebsstätte hat ihre Eingangsleistungen für Leis-

tungen an eigene Kunden, an die Hauptniederlassung oder an beide verwendet. Bei der Hauptniederlassung gehen alle 

Leistungen der Betriebsstätte in steuerpflichtige und steuerfreie Ausgangsumsätze ein und sind daher Allgemeinkosten. 
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2 Entscheidung des EuGH 

Der Vorsteuerabzug ist zulässig, soweit der Unternehmer die Eingangsleistung für steuerpflichtige Ausgangsumsätze 

nutzt. Betriebsstätte und Hauptniederlassung von Morgan Stanley bilden ein Unternehmen. Leistungen untereinander sind 

daher nicht steuerbare Innenumsätze. Für den Vorsteuerabzug der Betriebsstätte in Frankreich kommt es bei Eingangs-

leistungen, die die Betriebsstätte für derartige Innenleistungen nutzt, auf die Art der Ausgangsumsätze der Hauptnieder-

lassung an. Für den Vorsteuerabzug müssen diese Ausgangsumsätze nicht nur im Mitgliedstaat der Hauptniederlassung 

(hier GB), sondern auch im Mitgliedstaat der Zweigniederlassung (hier FR) ggf. nach Optionsausübung steuerpflichtig 

sein („doppelte Steuerpflicht“). Die Ausgangsumsätze der Hauptniederlassung waren nur teilweise steuerpflichtig, sodass 

der EuGH eine Vorsteuerquote der Betriebsstätte anhand eines Gesamt- Umsatzschlüssels in Form eines Bruchs bildet:  

 

- Nenner: Summe aller Ausgangsumsätze der Hauptniederlassung, auf die sich die Eingangsleistungen der Be-

triebsstätte beziehen. 

- Zähler: Summe aller steuerpflichtigen Ausgangsumsätze, auf die sich die Eingangsleistungen der Betriebsstätte 

beziehen (also die gleichen Umsätze wie im Nenner abzüglich v. a. der steuerfreien Umsätze). 

 

Nutzt die Betriebsstätte die Eingangsleistungen für Umsätze an eigene Kunden und an die Hauptniederlassung, sind bei 

der Bildung der genannten Summen jeweils die Ausgangsumsätze der Betriebsstätte hinzuzuaddieren. 

 

3 Berechnungsbeispiel 

Die französische Betriebsstätte von Morgan Stanley kauft drei Schreibtische für jeweils EUR 1.000 + EUR 200 französi-

sche Umsatzsteuer. Den ersten Schreibtisch nutzt ein Mitarbeiter, der nur für die Kunden der Betriebsstätte tätig ist. Der 

Betriebsstätte steht in Frankreich insoweit der volle Vorsteuerabzug zu (ausschließlich steuerpflichtige Umsätze).  

 

Den zweiten Schreibtisch nutzt ein Mitarbeiter, der ausschließlich Innenleistungen an die Hauptniederlassung in Großbri-

tannien erbringt. Die Hauptniederlassung erbringt steuerfreie Umsätze i. H. v. EUR 3.000.000 und steuerpflichtige Umsät-

ze i. H. v. EUR 1.000.000. Die steuerpflichtigen Umsätze wären auch in Frankreich steuerpflichtig. Der Betriebsstätte 

steht bezüglich dieses Schreibtisches ein Vorsteuerabzug i. H. v. EUR 1.000.000 / EUR 4.000.000 = ¼, also EUR 50 zu. 

 

Den dritten Schreibtisch nutzt ein Mitarbeiter, der für Kunden der Betriebsstätte tätig ist und außerdem Innenleistungen an 

die Hauptniederlassung erbringt. Die Betriebsstätte tätigt steuerpflichtige Umsätze i. H. v. EUR 2.000.000 (netto). Deshalb 

sind in dem zu bildenden Bruch diese Umsätze der Betriebsstätte den Umsätzen der Hauptniederlassung im Zähler und 

im Nenner hinzuzurechnen, da die Eingangsleistung für beide bestimmt ist. Der Betriebsstätte steht bezüglich dieses 

Schreibtisches in Frankreich somit ein Vorsteuerabzug i. H. v. EUR 3.000.000 / EUR 6.000.000 = ½, also EUR 100 zu.  

 

Der EuGH bezieht bei dem dritten Schreibtisch den Umfang der Nutzung für die beiden unterschiedlichen Leistungsarten 

nicht in seine Betrachtung ein. In Deutschland könnten Unternehmen den Umfang im Rahmen ihrer sachgerechten 

Schätzung der Vorsteuerquote berücksichtigen und dadurch ggf. ihre Vorsteuerquote verbessern. Relevant ist die Ent-

scheidung in Bezug auf die Bildung der Vorsteuerquote vor allem für alle Unternehmen mit steuerfreien Ausgangsumsät-

zen und Betriebsstätten in anderen Mitgliedstaaten. Für solche Unternehmer ist insbesondere wichtig, die angesprochene 

„doppelte Steuerpflicht“ zu beachten, wenn sie entsprechende Ausgangsumsätze als positiv für die Vorsteuerquote be-

handeln möchten.  

 

 

 


